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8 MITTEILUNGEN über TEXTILINDUSTRIE.

Handelsberichte.
Französischer Zoll auf italienische Seiden-

waren. Seidene Gewebe italienischer Herkunft unter-
liegen bei ihrer Einfuhr nach Frankreich einem Zoll von
600 Fr. per 100 Ko., während die schweizerischen und
mit ihnen auch die deutschen und österreichischen Er-
Zeugnisse die ermässigten Ansätze des französisch-schwei-
zerischen Uehereinkommens gemessen. Seit Jahren haben
es die italienischen Industriellen nicht an Anstrengungen
fehlen lassen, um diesem für sie sehr unvorteilhaften
Zustand ein Ende zu machen ; so hat neuerdings die

Handelskammer von Mailand auf Grund eines
einlässlichen Gutachtens und nach Einholung der Berichte
der italienischen Seidenfabrikationsplätze von Como, Mai-
land, Brescia, Caserta, Neapel, Turin und Udine eine
Resolution gefasst, in der die Absicht des italienischen
Ministeriums, mit Frankreich in Unterhandlungen zu treten
zum Zwecke der Gleichstellung der italienischen Seiden-
gewehe mit denjenigen der andern meistbegünstigten
Staaten, lebhaft begrüsst wird. Die Mailänder Handels-
kammer hat überdies den Wunsch ausgesprochen, es

möchte in den bevorstehenden Unterhandlungen auch der
Wegfall des französischen Zolles auf gezwirnte Seiden

ausbedungen werden.

Aus deutschen Konventionen.

Der neue Kartellvertrag zwischen dem Ver-
band der Seidenstoff-Fabrikanten Deutsch-
lands und der Vereinigung der deutschen
Seidenwaren-Grosshändler, der am 1. Januar
1908 in Kraft tritt und für vier Jahre den Geschäfts-
verkehr zwischen den beiden mächtigsten Verbänden der
Seidenindustrie regelt, berührt auch schweizerische In-
teressen : sechszehn Zürcher Fabrikanten sind für den
Vertrieb der Erzeugnisse, die sie in ihren Etablissementen
auf deutschem Boden herstellen, an die Vertragsbestim-
mungen gebunden und ebenso müssen die in Zürich
niedergelassenen Mitglieder der Grosshändlervereinigung
für den Verkauf von Seidenstoffen in Deutschland, sich
an die Bedingungen des Kartellvertrages halten.

Die neue Uebereinkunft bringt mit Recht dem alten
Vertrag gegenüber wenig grundlegende Aenderungen, denn
was bisher, d. h. seit drei Jahren, zu Recht bestand,
hatte sich eingelebt und bewährt. Der Geltungsbereich
des neuen Vertrages hat insoweit eine Erweiterung er-
fahren, als nunmehr auch die undichten seidenen und
halbseidenen Gewebe in die Bindung aufgenommen sind.

Die Zahlungsbedingungen sind die gleichen geblieben :

Skonto von 2°/o für Barzahlung nach 30 Tagen ; ein län-

geres Ziel als 3 Monate, nach welchem die Zahlung netto
zu erfolgen hat, darf nicht vereinbart werden, doch kann
noch ein 3 Monats-Akzept unter Berechnung von 6 ®/o

Verzugszinsen angenommen werden. Der Forderung des

Verbandes deutscher Detailgeschäfte der Textilbranche,
den Skonto für 30 Tage mit 4®/o zu bemessen und Netto-
Zahlung erst nach 150 Tagen eintreten zu lassen, ist so-
mit nicht entsprochen worden. Für Mitglieder der Gross-
bändlervereinignng sind die Skontosätze erhöht auf 6 ®/o

für 30 Tage, 5°/o für 60 Tage, 4°/e für 90 Tage; nach

120 Tagen fällt der Skonto auf 2 ®/o ünd am Schlüsse
des sechsten Monats hat die Zahlung netto zu erfolgen,
wie auch ein längeres Ziel als 6 Monate nicht vereinbart
werden darf. Wenn Zahlungen vor Monatsschluss er-
folgen, so können für die Zwischenzeit 6®/o Zinsen in
Abzug gebracht werden ; erfolgt die Zahlung erst nach
Ablauf des Zeitpunktes, an dem sie netto zu leisten war,
so sind für die spätere Zeit 6 ®/o Zinsen zu fordern.
Die Valuta der Rechnung darf nicht hinausgeschoben
werden. Zahlt ein Kunde nicht bis zum Ablauf des

vereinbarten Ziels, so ist der Lieferant berechtigt, ihn
sofort auf Bezahlung zu verklagen ; er ist zur Klage-
erhebung verpflichtet, falls die Zahlung nicht bis späte-
stens 7 Monate nach Schluss des Versandtmonats er-
folgt ist.

Während bisher die Fabrikanten franko zn liefern
hatten, sind nach den Bestimmungen des neuen Vertrages
die Frachten und Porti zu berechnen ; als Entgelt hiefür
und für den Ausfall der Mustervergütung von '/a Prozent
auf façonnierten Stoffen, wird den Mitgliedern der Gros-
sistenvereinigung 1/2 Prozent vom Faktureubetrag ver-
gütet; Lieferungen, die von auswärtigen Lagern der
Fabrikanten erfolgen, sind von dieser besonderen Ver-
gütung ausgeschlossen.

Lieferungsverträge dürfen nur mit festen Abnahme-
fristen abgeschlossen werden. Die Preise sind, abgesehen
vom Skonto, netto zu stellen und es dürfen weitere Ver-
gütungen, Rabatte, Umsatzprämien etc. nicht bewilligt
werden. Konsignationslager bei Kunden sind untersagt.

Die Mitglieder des Fabrikantenverbandes verpflichten
sich, nicht in kleineren Mengen zu verkaufen als 50—60
Meter für schwarze und 25—30 Meter für farbige Stoffe;
sie verzichten auf den Verkehr mit Warenhäusern, Ein-
kaufsvereinigungen und Partiewarenhändler und dürfen an
ausländische Grosshändler, die deutsche Waren zum Ver-
trieb in Deutschland kaufen, nur dann, und zwar zu
den allgemeinen Zahlungsbedingungen verkaufen, wenn
sich diese Grosshändler selbst zur Innehaltung der Zah-
lungsbedingungen bei ihren Verkäufen verpflichten. Die
Mitglieder der Grosshändlervereinigung sind ihrerseits die
Verpflichtung eingegangen, alle unter diesen Vertrag fal-
lenden, in Deutschland hergestellten Waren nur von den

Mitgliedern des Fabrikantenverbandes oder Mitgliedern
ihrer Vereinigung zu kaufen, von andern Fabrikanten
aber weder direkt noch indirekt zu beziehen.

Generalaussperrung in den Krefelder Seiden-

Webereien und Hilfsindustrien.

Ueber die gegenwärtige Lage in der Krefelder
Seidenindustrie wird dem „B. C." folgendes mitgeteilt:

Am 19. Dezember fand in Krefeld eine Hauptver-
Sammlung des Arbeitgeberverbandes der Rheinischen Seiden-
industrie statt, wonach folgendes Schreiben an die Ar-
beitnehmerverbände gerichtet wurde :

„Die Generalversammlung hat sich heute einstimmig
mit den Erklärungen, die der Verband in der Sitzung
vom 14. Dezember den Vertretern der Arbeitnehmer-
verbände abgegeben hat, einverstanden erklärt.
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